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A N F R A G E 

Gerichtsbarkeit: Neueinstellungen und Planung der Plansolls   
 
 
 In der Anlage zum Beschluss der Regionalregierung Nr. 232 vom 6. Oktober 2017 sind die 

ersten Anhaltspunkte für die Planung des Personalbedarfs für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 

enthalten.  Es wird genau festgelegt, dass „die Delegierung der Befugnisse sich merklich auf das 

Organisationsgefüge der Region auswirkt und auch künftig neue Verpflichtungen und ein erhöhtes 

Arbeitspensum für die Zentralämter der Region nach sich ziehen wird, insbesondere für jene, die sich 

mit der entsprechenden Koordinierung und Umsetzung der Delegierung, mit der Personalverwaltung, 

dem Ankauf von Gütern und Diensten, der Instandhaltung, dem IT-Bereich und der Buchhaltung 

befassen.".  

Im Beschluss der Regionalregierung Nr. 233 vom 6.10.2017 wird auch festgelegt, dass keine neuen 

Wettbewerbe ausgeschrieben werden, sondern für die Einstellungen mit unbefristetem 

Arbeitsverhältnis bei den Zentralämtern der Region und für jene mit befristetem Arbeitsverhältnis bei 

den Gerichtsämtern auf die geltenden Rangordnungen der Länder, Gemeinden und Handelskammern 

zurückgegriffen wird.  

In Beantwortung der Frage Nr. 11 der Anfrage Nr. 2331/2016 ist mitgeteilt worden, „dass es notwendig 

sein wird, das Plansoll zu erhöhen, um das Defizit an Bediensteten bei der Gerichtsbarkeit zu 

beheben, indem die Mobilität zwischen den Organen gefördert wird oder Wettbewerbsverfahren 

eingeleitet werden.“. Es scheint nun, dass man es vorzieht, die Mobilität zwischen den Körperschaften 

und die befristete Einstellung neuer Bediensteter zu fördern anstatt neue Wettbewerbsverfahren 

einzuleiten.  

Im oben genannten Beschluss Nr. 233/2017 wird darauf hingewiesen, dass „die Personaleinstellung 

durch Rückgriff auf die bei anderen Verwaltungen gültigen Rangordnungen die allgemeine Regel 

darstellt, während die Ausschreibung eines neuen Wettbewerbs hingegen als Ausnahme anzusehen 



ist und eine entsprechende ausführliche Begründung erfordert. Der Rückgriff auf andere 

Rangordnungen bezweckt nämlich die Reduzierung der öffentlichen Ausgabe, indem die 

Ausschreibung neuer Wettbewerbe zur Einstellung von Personal vermieden wird; gleichzeitig werden 

in Anbetracht des Kosten- und Zeitaufwands für die Durchführung von Wettbewerben die Grundsätze 

der Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltungstätigkeit angewandt.“.  

Darüber hinaus wird im Beschluss Nr. 233/2017 auch festgestellt, dass „der Rückgriff auf die 

Rangordnung einer anderen Körperschaft für Einstellungen von Bediensteten möglich ist, die 

derselben Kategorie und demselben Berufsbild angehören. Das Berufsbild muss auch hinsichtlich des 

erforderlichen Bildungsabschlusses dem von der Region vorgesehenen Berufsbild entsprechen.“.  

Wir weisen darauf hin, dass bei Einstellungen mit spezifischen und atypischen Wettbewerben, wie 

z.B. bei der Gerichtsbarkeit oder den regionalen Ämtern selbst, ein spezielles Prüfungsprogramm 

erstellt wird, das die Teilnehmer zu einer bestimmten Vorbereitung und Ausbildung zwingt.  Dies kann 

nicht durch Rückgriff auf die bestehenden Rangordnungen erfolgen, wo man des Öfteren Berufsbilder 

vorfindet, die nichts mit dem zu tun haben, was erforderlich ist, um das Amt eines Gerichts- bzw. 

Kanzleibeamten zu bekleiden. 

Außerdem ist es im Moment weder klar, welcher Nutzen oder Kostenoptimierung diese Entscheidung 

haben würde, noch wie hoch die Investitionen für die Ausbildung des Personals sein werden, wo doch 

berücksichtigt werden muss, dass am Ende eines befristeten Vertrages die Mitarbeiter entlassen 

werden können.  

In der Anlage zu diesem Beschluss ist nämlich festgelegt, dass die 50 Bediensteten, die mit einem 

befristeten Arbeitsverhältnis eingestellt werden sollen (sowie die 25 Einheiten, die aufgrund des 

Abkommens von 2011 bereits den Gerichtsämtern zugewiesen wurden), bis zum 31. Dezember 2018 

garantiert werden: „Zur Erhaltung des Bestands des bei Inkrafttreten der Durchführungsbestimmungen 

dienstleistenden Personals werden mit Artikel 89 des Regionalgesetzes Nr. 7 vom 27. Juli 2017 bis 

zur Festlegung der Stellenpläne und der Funktionalitätsstandards höchstens 50 Personaleinheiten mit 

befristetem Arbeitsverhältnis oder in der Stellung einer Abordnung bis zum 31. Dezember 2018 bei 

den Gerichtsämtern eingestellt. Darüber hinaus werden die 25 Regionalbediensteten, die aufgrund der 

Vereinbarung von 2011 den Gerichtsämtern zugeteilt wurden, bis 31. Dezember 2018 gewährleistet.“. 

Insgesamt sind/werden 75 Mitarbeiter mit befristetem Arbeitsverhältnis eingestellt, die aus 

bestehenden Ranglisten anderer Verwaltungen stammen und ein Berufsbild bzw. Fähigkeiten haben, 

die nichts mit dem zu tun haben, was für die Ausübung eines Amtes als Gerichtsbeamter, 

Kanzleibeamter usw. erforderlich ist.   

Im Hinblick auf eine Kostenoptimierung wäre es zumindest wünschenswert, wenn die befristete 

Einstellung von 50 Mitarbeitern (und eine Verlängerung um ein Jahr für die anderen 25 Mitarbeiter) die 

Aussicht auf einen neuen Wettbewerb ins Auge fassen würde, durch das es möglich sein wird, das 

Personal adäquat zu qualifizieren und langfristig  auszuwählen.  Diese Maßnahme wäre ein konkreter 

Schritt in Richtung dessen, was Präsident Kompatscher in Beantwortung der Fragen 6, 7 und 8 der 

Anfrage Nr. 2220/2016 behauptet hat, nämlich dass man sich durch die Ausübung dieser Aufgaben 

auf jeden Fall bessere  Maßnahmen erhofft, um die Verwaltungsdienstleistungen für die Bürger zu 



verbessern, die gebotenen Standards anzuheben und das Verwaltungspersonal effektiver zu 

verwalten. 

 

All dies vorausgeschickt, 

erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten den Präsidenten der Region zu 

befragen, um Folgendes in Erfahrung zu bringen: 

 

1) Entspricht es der Wahrheit, dass es in den aktuellen Ranglisten der anderen Körperschaften 

Bedienstete gibt, die über den geforderten Studientitel hinaus beruflich wenig mit dem zu tun 

haben, was erforderlich ist, um das Amt eines Gerichtsbeamten und/oder Kanzleibeamten 

auszuüben?  

2) Ist das Personal aus anderen Verwaltungen geeignet, Tätigkeiten in den Gerichtsämtern 

auszuüben und wird das in den Ranglisten angeführte Personal speziell geschult, bevor es in 

den Gerichtsämtern eingesetzt wird?  Wenn ja, wann und von wem? 

3) Wird der Inhalt des Beschlusses 233/2017 bestätigt und „ist der Rückgriff auf die 

Rangordnungen einer anderen Körperschaft für Einstellungen von Bediensteten möglich, die 

derselben Kategorie und demselben Berufsbild angehören? Muss das Berufsbild auch 

hinsichtlich des erforderlichen Bildungsabschlusses dem von der Region vorgesehenen 

Berufsbild entsprechen“? Wird also bestätigt,  dass von jedem Bediensteten, der von einer 

anderen Körperschaft herrührt und von jedem Berufsbild eine entsprechende Beschreibung der 

Berufskategorie und Berufserfahrung gefordert wird, um zu sehen, ob eine gewisse 

Kompatibilität mit neuem Job vorhanden ist? 

4) Welche Maßnahmen werden nach dem 31. Dezember 2018 ergriffen, d.h. wann werden die 

befristeten Verträge der 50 Bediensteten im Überstellungsverhältnis und der 25 Bediensteten 

mit verlängertem Vertrag auslaufen? 

5) Besteht die Absicht, auf der Grundlage eines Prüfungsprogramms spezifische 

Wettbewerbsverfahren für das benötigte Berufsbild einzuleiten und beabsichtigt die 

Regionalregierung, das Gerichtspersonal zu erneuern und daher die Bediensteten der 

Gerichtsämter, die von anderen Verwaltungen übernommen wurden, nach einem 

entsprechenden Wettbewerbsverfahren und Überprüfung der Fachkenntnisse mit einem 

unbefristeten Vertrag einzustellen?   

6) Ist man der Meinung, dass die Einstellung von Personal aus anderen Verwaltungen es 

ermöglicht, die angebotenen Standards anzuheben und das Verwaltungspersonal effizienter zu 

verwalten? 

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 
 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 
Paul Köllensperger                                     
Filippo Degasperi                                       


